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Abréviations

UNO Organisation der Vereinten Nationen
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
EU Europäische Union
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
G20 Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer
ParlG Parlamentsgesetz
ZDG Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz)

ONU Organisation des Nations unies
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
UE Union européenne
USS Union syndicale suisse
CP Code pénal suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
G20 Groupe des vingt
LParl Loi sur le Parlement
LSC Loi fédérale sur le service civil
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Ordre juridique

Die Zweite der insgesamt vier parlamentarischen Initiativen Vogt (svp, ZH) mit dem
gemeinsamen Titel «Überregulierung stoppen!» möchte den Bundesrat bei der
Unterbreitung neuer Gesetzesvorlagen dazu verpflichten, auch «alternative
Regelungen» vorzuschlagen. Der Initiant stellte sich hier beispielsweise dispositive statt
zwingende Vorschriften, Regelungen mit Opting-in- oder Opting-out-Klauseln,
Rahmenbedingungen zur Selbstregulierung sowie Zielvorgaben anstatt konkrete
Verhaltenspflichten vor. Da das Regulierungsdickicht in der Schweiz Kosten für die
Unternehmen verursache, Innovation verhindere und das Wachstum bremse, soll in der
Gesetzgebung vermehrt auf Regelungsformen gesetzt werden, welche
Entscheidungsfreiheit, Handlungsspielraum und Verantwortung für Private und
Unternehmen bewahren. Die Staatspolitischen Kommissionen beider Räte erachteten
eine solche systematische Prüfung alternativer Regelungsmöglichkeiten für sinnvoll und
gaben der Initiative im Frühjahr 2017 Folge. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 31.03.2017
KARIN FRICK

Als wichtigster Treiber der Überregulierung bezeichnete Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) die
Internationalisierung des Rechts und vor allem die Übernahme von Regulierungen der
G20, der OECD oder der EU. So beabsichtigte die Vierte der vier parlamentarischen
Initiativen mit dem gemeinsamen Titel «Überregulierung stoppen!», die Übernahme
von internationalem Recht durch die Schweiz einzuschränken. Die
Internationalisierung des Rechts, die Übernahme von EU-Recht und der Hang zum
Swiss Finish sollen dadurch gebremst werden, dass die Umsetzungsvorschläge des
Bundesrates erstens nicht über die Anforderungen der für die Schweiz verbindlichen
internationalen Regelungen hinausgehen sollen und zweitens auf die Ziele des
internationalen Rechts fokussieren, ohne dessen Regeln genau zu übernehmen. Bei
einer freiwilligen Übernahme internationalen Rechts müsste der Bundesrat in Zukunft
die Folgen einer Nichtübernahme sowie Alternativen zur Übernahme darlegen. Generell
soll internationales Recht nur dann übernommen werden, wenn es der Exportwirtschaft
zugute kommt. Im Übrigen soll das Schweizer Recht nicht mehr dynamisch an geänderte
internationale Vorschriften angepasst werden, sondern nur, wenn eine solche
Anpassung für die Schweiz von Vorteil ist. Die Staatspolitischen Kommissionen beider
Räte stimmten dem Anliegen im Frühjahr 2017 zu. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 31.03.2017
KARIN FRICK

Mit insgesamt vier Anfang Juni 2016 eingereichten parlamentarischen Initiativen wollte
Nationalrat Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) die «Überregulierung stoppen», welche er als eine
Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz sieht. Der Erste der vier im Titel
verwandten Vorstösse zielte auf die Einführung der Regel «one in, one out» im
schweizerischen Gesetzgebungsprozess. Für jedes neue Gesetz, das Pflichten, Lasten
oder erhebliche Einschränkungen für Private und Unternehmen zur Folge hat, müsste
nach der neuen Regel an anderer Stelle im Bundesrecht eine gleichwertige Entlastung
realisiert werden. Falls keine solche Entlastung erfolgte, müsste das neue Gesetz mit
qualifiziertem Mehr verabschiedet werden. Die Mehrheit der SPK-NR erachtete diese
Regelung als nicht praktikabel, da der Gesetzgebungsprozess dadurch noch träger und
komplizierter würde. Auch die Aufhebung einer Gesetzesbestimmung müsste die
Vernehmlassung und den normalen parlamentarischem Prozess durchlaufen und die
Einführung eines neuen Gesetzes könnte somit durch Diskussionen um die
Kompensation jahrelang verzögert werden. Die Kommissionsminderheit wies indessen
darauf hin, dass solche Regelungen im Ausland, beispielsweise in Deutschland und in
Grossbritannien, erfolgreich erprobt worden seien und die offene Formulierung der
Initiative auch Lösungsvorschläge zulasse, die den Gesetzgebungsprozess nicht im
Übermass behinderten. In der Sommersession 2017 gab der Nationalrat der Initiative
denkbar knapp mit 87 zu 85 Stimmen bei 9 Enthaltungen Folge. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 08.06.2017
KARIN FRICK
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Einmal in Kraft getretene Gesetze würden nicht mehr hinterfragt oder könnten aus
politischen Gründen nicht mehr aufgehoben werden; diese Tatsache trägt laut Hans-
Ueli Vogt (svp, ZH) nicht unwesentliche Mitschuld an der von ihm diagnostizierten
Überregulierung in der Schweiz. Von den vier im Juni 2016 eingereichten
parlamentarischen Initiativen, mit denen er die Überregulierung stoppen will, fordert
die dritte, dass bei neuen Gesetzesvorlagen in Zukunft systematisch eine Befristung
mittels sogenannter Sunset-Klauseln zu prüfen ist. Insbesondere wenn neue
Regelungen staatliche Ausgaben, Steuern oder andere Abgaben, hohe Kosten der
Rechtsbefolgung oder schwere Eingriffe in die Privatsphäre, die Wirtschaftsfreiheit
oder die Eigentumsgarantie nach sich ziehen, soll eine Befristung in Betracht gezogen
werden. Beim Ablaufen der Frist soll dann evaluiert werden, ob die Regulierung
weiterhin nötig ist und was ihre Auswirkungen bei erweiterter Geltungsdauer sind.
Während die SPK-NR der Initiative im Januar 2017 zustimmte, lehnte sie ihre
Schwesterkommission im März mit 6 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Sie hob den
zusätzlichen bürokratischen Aufwand hervor, welche eine Befristung von Gesetzen auch
ohne sachlichen Grund mit sich brächte. Der Nationalrat schloss sich in der
Herbstsession 2017 mit 97 zu 84 Stimmen bei 7 Enthaltungen seiner
Kommissionsmehrheit an, die diese Chance auf eine regelmässige Evaluation der
Zweckmässigkeit von Gesetzesvorschriften begrüsste. 4

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.09.2017
KARIN FRICK

Zusammen mit einer zweiten (Pa.Iv. 16.436) der vier parlamentarischen Initiativen Vogt
(svp, ZH) zur Überregulierung schrieb der Nationalrat die Initiative «Überregulierung
stoppen! Die Internationalisierung des Rechts, die Übernahme von EU-Recht und den
Hang zum Swiss Finish bremsen» in der Wintersession 2017 ab, da er das Anliegen in
die Sammelvorlage zur Änderung des Parlamentsrechts aufgenommen hatte. 5

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.12.2017
ELIA HEER

Zusammen mit einer zweiten (Pa.Iv. 16.440) der vier parlamentarischen Initiativen Vogt
(svp, ZH), mit denen der Zürcher SVP-Vertreter die Überregulierung stoppen wollte,
schrieb der Nationalrat die Initiative «Entscheidungsfreiheit und Handlungsspielraum
für die Privaten und die Unternehmen bewahren» in der Wintersession 2017 ab, da er
das Anliegen in die Sammelvorlage zur Änderung des Parlamentsrechts aufgenommen
hatte. 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.12.2017
ELIA HEER

Noch bevor sich der Ständerat als Zweitrat mit der parlamentarischen Initiative Vogt
(svp, ZH) «Überregulierung stoppen! Gesetze befristen (Sunset-Klauseln)»
beschäftigen konnte, fand deren Anliegen in einer anderen Vorlage Unterschlupf. Im
Rahmen einer Sammelvorlage zur Änderung des Parlamentsrechts beschlossen die Räte,
den Bundesrat zu verpflichten, in seinen an das Parlament gerichteten Botschaften zu
Erlassentwürfen jeweils eine Befristung des Erlasses zu prüfen (Art. 141 Abs. 2 ParlG).
Der Ständerat befand, die Initiative Vogt sei damit inhaltlich umgesetzt worden und
entschied im Frühjahr 2018 stillschweigend, ihr keine Folge zu geben. 7

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.02.2018
ELIA HEER

Droits fondamentaux

Die Wiedergutmachungsinitiative und der indirekte Gegenentwurf des Bundesrates in
Form des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 waren in der Aprilsession 2016
Gegenstand der Beratung im Nationalrat. Der Bundesrat hatte dem Nationalrat drei
Entwürfe vorgelegt: den Bundesbeschluss über die Volksinitiative, das Bundesgesetz als
indirekten Gegenvorschlag und einen Bundesbeschluss über die Finanzierung der
Solidaritätsbeiträge. Da im Fall der Volksinitiative Eintreten obligatorisch ist, drehte
sich die Eintretensdebatte um die beiden letztgenannten Vorlagen. Die Mehrheit der
RK-NR beantragte ihrem Rat Eintreten. Sie unterstütze die Ziele der Initiative,
bevorzuge aber den indirekten Gegenvorschlag, da dieser rascher umgesetzt werden
könne und schnelle Hilfe in Anbetracht des fortgeschrittenen Alters und des
Gesundheitszustands vieler Opfer sinnvoll sei. Eine Kommissionsminderheit stellte
einen Nichteintretensantrag. Sie war der Meinung, der Staat dürfe nicht einfach so
ohne rechtliche Grundlage Geld verteilen, da Grundlage und Schranke staatlichen
Handelns eben das Recht sei. Die rechtlichen Ansprüche der Opfer seien bereits
verjährt und auch die Verjährung sei eine „Errungenschaft des Rechtsstaates“, führte
Claudio Zanetti (svp, ZH) aus. Im Rat sprach sich nur aus der SVP-Fraktion eine Mehrheit
für Nichteintreten aus. Fraktionssprecher Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) erklärte, er gehe

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.04.2016
KARIN FRICK
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davon aus, dass alle Vorfahren nach bestem Wissen und Gewissen das für sie Richtige
getan hätten und man sie dafür nicht verurteilen dürfe, nur weil die heutige
Gesellschaft andere Anschauungen entwickelt habe. Mit einer deutlichen Mehrheit von
142 zu 28 Stimmen bei 10 Enthaltungen trat die grosse Kammer schliesslich auf die
beiden Vorlagen ein.

In der Detailberatung ergänzte der Nationalrat das Bundesgesetz um zwei
Bestimmungen. Erstens beschränkte er die Solidaritätszahlungen auf höchstens 25'000
Franken pro Opfer. Zweitens sollen Forderungen, die ihren Rechtsgrund unmittelbar in
einer fürsorgerischen Zwangsmassnahme oder einer Fremdplatzierung haben und sich
gegen die Opfer oder deren Angehörige richten, beispielsweise Heimkosten, mit
Inkrafttreten des Gesetzes automatisch erlöschen. Die so abgeänderte Vorlage wurde
mit 143 zu 26 Stimmen bei 13 Enthaltungen gutgeheissen. Matthias Aebischer (sp, BE)
versprach, sich im Initiativkomitee für den Rückzug der Initiative stark zu machen, sollte
der indirekte Gegenvorschlag im Parlament angenommen werden. Die beiden anderen
Entwürfe wurden von der grossen Kammer diskussionslos angenommen. Damit schloss
sich der Nationalrat dem Bundesrat an und empfahl die Initiative zur Ablehnung. 8

Institutions et droits populaires

Mandat parlementaire

Eigentlich ist im Parlamentsgesetz (Art. 47) geregelt, dass vertraulich sei, was
parlamentarische Kommissionen beraten. Allerdings wird diese Regel wohl ziemlich
häufig verletzt, da Verbände oder Fraktionsangehörige, aber auch
Medienvertreterinnen und -vertreter häufig Informationen über Kommissionssitzungen
erhalten dürften. Geben die Medien diese Informationen preis, kann dies für sie selber
allerdings rechtliche Folgen haben. In der Tat war 2016 ein Journalist der Basler Zeitung
von der Bundesanwaltschaft per Strafbefehl zu einer Geldbusse von CHF 300 verurteilt
worden, weil er in seinem Zeitungsbeitrag detaillierte Diskussionspunkte und
Abstimmungen der RK-NR im Vorfeld der Beratungen zum Geldspielgesetz aufgelistet
hatte. Zwar war im damaligen Verfahren nicht klar geworden, woher die Informationen
stammten, der Medienschaffende wurde aber wegen Publikation geheimer
Informationen bestraft (StGB Art. 293). Dies blühte auch einem Blick-Journalisten, der
Anfang Mai von einer Sitzung der RK-NR zur Aktienrechtsreform berichtete, bei welcher
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) den Raum verlassen habe. Die Gründe für diesen «Eklat im
Bundeshaus», wie der Blick titelte, wurden sehr detailliert, mit Nennung der Personen
und ihren Aussagen während der Sitzung ausgeführt. Zahlreiche Medien, darunter gar
ein deutsches Nachrichtenportal, nahmen den Ball auf. Es sei zum Eklat gekommen,
weil Vogt nicht der gleichen Meinung gewesen sei wie seine Partei und die SP ihm
vorgeworfen habe, als Kommissionssprecher – Vogt wäre dafür vorgesehen gewesen –
nicht glaubwürdig zu sein. Die verbalen Angriffe gegen den Zürcher seien sehr heftig
gewesen. Ende Mai reichte die RK-NR bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen
unbekannt wegen Verletzung des Kommissionsgeheimnisses ein. 9

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 31.05.2018
MARC BÜHLMANN

Organisation du Parlement

In der Sommersession 2018 schritten die Räte zur Differenzbereinigung bei der
Sammelvorlage zu den verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts. Zu reden gab
dabei die vom Ständerat angepasste Regelung zur Offenlegung von bezahlten oder
ehrenamtlichen Mandaten. Die SPK-NR schlug vor, hier einen Richtwert einzusetzen,
um unterscheiden zu können, ob ein Mandat ehrenamtlich oder bezahlt ist:
Nichtberufliche Mandate, für die pro Jahr inklusive Spesen nicht mehr als CHF 12'000
ausbezahlt werden, gälten als ehrenamtlich. Es gehe aber nicht darum, so
Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG), dass man die konkret erhaltenen
Beträge ausweisen müsse, sondern nur darum, anzugeben, ob man ehrenamtliche oder
bezahlte Mandate habe. Dies ging freilich einer Minderheit Rutz (svp, ZH) zu weit.
Gregor Rutz warnte, dass dies das Einlasstor für Forderungen nach völliger Transparenz
aller Entschädigungen sei, die man als Parlamentsmitglied erhalte. Der
Minderheitsantrag auf Streichung des gesamten Passus – inklusive der
Deklarationspflicht zur Unterscheidung des ehrenamtlichen vom bezahlten Engagement
– wurde in der Folge äusserst knapp mit 93 zu 92 Stimmen angenommen. 
Hinsichtlich des Obligatoriums für Abstimmungen zu Einigungsanträgen entschied sich
die grosse Kammer diskussionslos für Festhalten. Der Ständerat hatte die Forderung für
ein solches Obligatorium abgelehnt. Für Diskussionen sorgte sodann die ständerätliche

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 15.06.2018
MARC BÜHLMANN
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Idee, den Bundesrat zu verpflichten, bei jeder Gesetzesvorlage zu überlegen, ob das
Gesetz zeitlich befristet werden könnte. Diese auf eine parlamentarische Initiative Vogt
(svp, ZH; Pa.Iv. 16.437) zurückgehende Forderung wurde von einer Minderheit Barrile
(sp, ZH) bekämpft und auch vom Bundesrat – vertreten durch Bundeskanzler Walter
Thurnherr – als aufwändig und nicht sehr zielführend zur Ablehnung empfohlen. Mit 145
zu 42 Stimmen folgte der Nationalrat aber seiner Kommissionsmehrheit. Dies tat er
auch bezüglich des Antrags der Streichung der vom Ständerat eingefügten Forderung,
bei Erlassentwürfen die Folgen für Auslandschweizerinnen und -schweizer
abzuschätzen. Mit 144 zu 39 Stimmen wurde ein Minderheitsantrag Moret (fdp, VD)
abgelehnt, der den ständerätlichen Vorschlag aufnehmen wollte.
Die Verordnung wurde vom Nationalrat entsprechend den Änderungen des Ständerats
gutgeheissen. 
Die grosse Kammer hatte anschliessend auch noch über ihr Geschäftsreglement zu
beraten. In einer zweiten Lesung gab vor allem die Frage der Sitzungszeiten zu
diskutieren. Ein Minderheitsantrag Barrile (sp, ZH), die Ratssitzungen nicht um 8.00
Uhr, sondern um 8.15 Uhr zu beginnen, scheiterte aber auch in der zweiten Lesung
ebenso wie ein Minderheitsantrag der SVP, aus Kostengründen ganz auf den Freitag in
der letzten Sessionswoche zu verzichten. 

Während die Verordnung und das Geschäftsreglement somit bereit waren für die
Schlussabstimmungen, musste das Gesetz noch einmal zurück in den Ständerat, der in
den drei verbleibenden gewichtigen Fragen auf Festhalten entschied. Die kleine
Kammer pochte also darauf, dass Parlamentsmitglieder ausweisen müssen, ob sie
ehrenamtliche oder entgeltliche Mandate ausüben, lehnte eine obligatorische
Abstimmung bei Einigungsanträgen nach wie vor ab und wollte eine Abschätzung der
Folgen von Erlassentwürfen auf Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. 

Die Differenzen wurden dann schliesslich in der gleichen Session ausgeräumt. Während
der Nationalrat bei den Fragen nach mehr Transparenz beim Ausweisen der Mandate
sowie bei der Folgeabschätzung für Auslandschweizerinnen und -schweizer einlenkte,
gab der Ständerat bei der Frage nach namentlichen Abstimmungen bei
Einigungsanträgen nach. 

Bei den Schlussabstimmungen stiessen Gesetz und Verordnung in beiden Kammern auf
Opposition von rechts. Mit 124 zu 86 Stimmen bei 6 Enthaltungen (Gesetz) bzw. 126 zu
70 Stimmen bei 2 Enthaltungen (Verordnung) passierten die Änderungen die grosse
Kammer aber doch deutlich. Und auch in der kleinen Kammer waren die Mehrheiten
klar: 36 zu 8 Stimmen, bzw. 37 zu 7 Stimmen und eine Enthaltung. Die Änderungen des
Geschäftsreglements des Nationalrats wurden von diesem mit 196 zu 1 Stimme (bei 1
Enthaltung) angenommen. 10

Droits populaires

Anfang Juli 2017 legte der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative «Schweizer Recht
statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» vor. Die Regierung empfahl das
Begehren ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Als Hauptargumente führte sie die
Gefahr negativer aussenpolitischer sowie aussenwirtschaftlicher Auswirkungen an. Sich
über bestehende internationale Verträge hinwegzusetzen, entspreche nicht der
Rechtskultur der Schweiz und untergrabe die Rechts- und Planungssicherheit. Zudem
weise die Volksinitiative innere Widersprüche auf. Es sei bereits heute klar, dass die
Bundesverfassung oberste Rechtsquelle ist. Der Gegensatz zwischen Landesrecht und
Völkerrecht sei konstruiert: «Völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen, bedeutet
keine Einschränkung, sondern Ausübung der nationalen Souveränität». Zwar gäbe es
gemäss dem Bundesrat durchaus Spannungen zwischen Völker- und Landesrecht,
insbesondere bei der Umsetzung von völkerrechtswidrigen Volksinitiativen, diese seien
aber eher als Chance anzusehen, weil pragmatische und breit abgestützte
Lösungsfindungen möglich seien, was mit der von der Initiative vorgeschlagenen starren
Hierarchie hingegen verbaut würde. Die «in der Selbstbestimmungsinitiative enthaltene
Ermächtigung zum Vertragsbruch» hätte nachteilige Auswirkungen für Wirtschaft und
Aussenpolitik. Gerade der Kleinstaat Schweiz sei angewiesen auf völkerrechtliche
Verträge, um nicht dem Recht des Stärkeren ausgeliefert zu sein. Nur wenn man sich
selber an Verträge halte, könne man auch Zuverlässigkeit von anderen Vertragspartnern
erwarten. Anstelle der versprochenen Klärung des Verhältnisses von Landesrecht und
Völkerrecht würde man sich bei einer Annahme eher eine Erschwerung aufhalsen.
Zudem würde die direkte Demokratie bei wichtigen Fragen damit nicht gestärkt,
sondern geschwächt, weil man letztlich den Gerichten die Deutungshoheit überlassen

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 05.07.2017
MARC BÜHLMANN
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müsste.
Vor der Presse wandte sich Justizministerin Simonetta Sommaruga mit deutlichen
Worten gegen die Initiative. Sie warf den Initianten laut der Tribune de Genève vor, im
Text vor allem hinsichtlich der Anwendung – wann genau herrscht ein Konflikt zwischen
Landes- und Völkerrecht und wer entscheidet, ob ein Vertrag allenfalls gekündigt
werden müsste – willentlich unpräzise geblieben zu sein, um die Verantwortung nicht
übernehmen zu müssen («Les initiants sont restés volontairement flous pour ne pas
assumer leurs responsabilités»). Während die SVP sich ob dem Entscheid des
Bundesrates erbost zeigte, – Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) gab seine Enttäuschung zu
Protokoll, dass der Bundesrat nicht einsehen wolle, dass das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht problematisch sei und deshalb eine Lösung gefunden
werden müsse – begrüssten Parteien, Wirtschaftsverbände und verschiedene
Interessenorganisationen den Entscheid. 11

Am 25. November 2018 kam die Selbstbestimmungsinitiative zur Abstimmung. Die
lediglich 33.7 Prozent Ja-Stimmen – in keinem einzigen Kanton fand die Initiative eine
Mehrheit – waren für die meisten Beobachterinnen und Beobachter überraschend
wenig. Die grösste Unterstützung erhielt das SVP-Begehren in den Kantonen Schwyz
(47.1%) und Appenzell Innerrhoden (47.0%) sowie im Tessin (46.1%). In der Romandie
beziehungsweise in den Kantonen Waadt (23.4%), Neuenburg (22.6%), Genf (24.7%) und
Jura (24.5%) votierten hingegen mehr als drei Viertel der Teilnehmenden gegen die
Initiative. Die Stimmbeteiligung lag bei 48.41 Prozent und damit leicht höher als bei der
gleichzeitig zur Abstimmung stehenden Hornkuh-Initiative (48.30%) und bei der
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten (48.38%). 
Am Tag nach der Abstimmung waren sich die Medien einig und sprachen von einer
«Klatsche» (Blick), von einem «échech historique» (Le Temps) oder einer «schweren
Schlappe» für die SVP. Die Ablehnung des Begehrens der Volkspartei sei überraschend
deutlich ausgefallen. Allerdings sei die Frage der Hierarchie zwischen Völker- und
Landesrecht nach wie vor nicht geklärt. Von einem «Pyrrhussieg» sprach gar die Basler
Zeitung, weil sich künftig wohl die Konflikte zwischen den beiden Normstufen häufen
würden. Zudem waren sich die Protagonisten uneinig darüber, was das Resultat für die
künftige Aussenpolitik bedeute. Zur Diskussion standen dabei der Rahmenvertrag mit
der EU und der UNO-Migrationspakt. Während für die Aargauer Zeitung das Nein «kein
Freipass für das Rahmenabkommen mit der EU» darstelle, sprach die Wochenzeitung
von einem Signal für die internationale Zusammenarbeit.
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) sah einen Grund für die Niederlage in den Argumenten der
Gegnerschaft, gegen die die SVP nicht angekommen sei. Die Vorlage sei zu abstrakt
gewesen, urteilte dabei Roger Köppel (svp, ZH) in der Weltwoche. Ein Urteil, das auch
die NZZ teilte: Für einmal habe die SVP «das Bauchgefühl» nicht ansprechen können.
SVP-Präsident Albert Rösti (svp, BE) habe sich mehr erhofft, wie er der Aargauer Zeitung
zu Protokoll gab. Man habe eine Schlacht verloren, nicht aber den Kampf für die
Unabhängigkeit. Zudem erachte er es als Erfolg, dass man dank der SVP intensiv über
die direkte Demokratie diskutiert habe – trotz massiver «Verunsicherungs-Kampagne»
der Gegner, so der Berner Nationalrat im Blick. Das Nein bedeute, so der
Parteipräsident weiter, dass die Bevölkerung zur Klärung des Verhältnisses zwischen
Landes- und Völkerrecht keine Verfassungsänderung wolle. Es sei aber kein Plebiszit für
Verhandlungen mit der EU, sondern ein Ja für die direkte Demokratie und ein Auftrag,
den UNO-Migrationspakt oder den Rahmenvertrag mit der EU zu bekämpfen. Die SVP
werde dies weiterhin tun und als Druckmittel auch die Begrenzungsinitiative weiter
verfolgen, die im Sommer zustande gekommen war.
Während im Siegerlager die GLP das Resultat als «Ja zu einer offenen und vernetzten
Schweiz» interpretierte (Beat Flach [glp, AG] in der Aargauer Zeitung), sah es die SP
zwar als Stärkung der Bilateralen, nicht aber als Steilpass für ein Rahmenabkommen an.
Regula Rytz (gp, BE) war stolz, dass die Bevölkerung die Sprengkraft der Initiative gegen
die Institutionen erkannt habe. Das System zwinge zum Ausgleich und in der Schweiz
könne niemand alleine entscheiden, kommentierte Justizministerin Simonetta
Sommaruga das Verdikt. Die Bevölkerung wisse diesen Ausgleich zu schätzen. Der
Gewerbeverband und Economiesuisse interpretierten das Nein als Bestätigung einer
weltoffenen Wirtschaftsschweiz. Die Gewerkschaften sahen darin eine Ansage gegen
die Abschottungspolitik und von einem klaren Bekenntnis zum Völkerrecht sprach
Amnesty International. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 25.11.2018
MARC BÜHLMANN
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Ja: 872'288  (33.7%) / Stände: 0
Nein: 1'713'501 (66.3%) / Stände: 20 6/2 

Parolen:
– Ja: EDU, FPS, SD, SVP
– Nein: BDP, CVP, EVP, FDP, GLP, GPS, KVP, PdA, SP; Economiesuisse, SGB, SGV,
Travail.Suisse 12

Armée

Armée et société

Hans-Ueli Vogt (udc, ZH) demande une modification de l'article 59 de la Constitution
fédérale, afin que les effectifs de l'armée soient garantis et que la liberté de choisir le
service civil en remplacement du service militaire soit supprimée. Les obligations
militaires, comme «expression du principe de l'armée de milice et de la responsabilité
de tout homme de nationalité suisse vis-à-vis de l'Etat et de la société», devraient
garantir un effectif permettant à l'armée d'accomplir ses tâches. La Confédération
serait chargée de veiller aux respects des obligations militaires et le secteur
économique, ainsi que la société, devraient y contribuer. Outre ces précisions, un
nouvel alinéa spécifie qu'il n'y aurait pas de droit à choisir le service civil de
remplacement, mais pourrait être mobilisé sur demande en cas de «conflit sérieux et
insurmontable». Pour le parlementaire, l'effectif réglementaire de 140'000 personnes,
fixé dans le cadre du DEVA, n'est pas suffisant. L'armée n'arrive pas à renouveler ses
contingents et des fonctions existent pour les personnes ne voulant pas porter d'arme.

Par 15 voix contre 8, la CIP-CN refuse d'y donner suite. La majorité des membres de la
commission juge la proposition inadéquate et souhaite discuter de la garantie des
effectifs dans le cadre de l’examen du projet du Conseil fédéral visant à modifier la loi
sur le service civil (LSC). Au contraire, une minorité considère qu'il est urgent d'agir et
qu'il est essentiel pour l'armée de disposer de suffisamment de personnel.
Le Conseil national ne donne pas suite à l'initiative par 111 voix contre 77 et 1 abstention.
La proposition minoritaire a été soutenue par le groupe UDC et quelques membres du
PDC, du PLR et du PBD. 13

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.10.2018
DIANE PORCELLANA

1) Medienmitteilung SPK-NR vom 20.1.17; Medienmitteilung SPK-SR vom 31.3.17
2) Medienmitteilung SPK-NR vom 20.1.17; Medienmitteilung SPK-SR vom 31.3.17
3) AB NR, 2017, S. 1002 ff.; Kommissionsbericht SPK-NR vom 24.03.2017; WW, 15.6.17
4) AB NR, 2017, S. 1246 ff.; Kommissionsbericht SPK-NR vom 18.08.2017; Medienmitteilung SPK-NR vom 20.1.17;
Medienmitteilung SPK-SR vom 31.3.17
5) AB NR, 2017, S. 2065 ff.
6) AB NR, 2017, S. 2065 ff.
7) AB SR, 2018, S. 35
8) AB NR, 2016, S. 649 ff.; BBl, 2016, S. 101 ff.; BBl, 2016, S. 145 f.; NZZ, TA, 27.2.16; TA, 23.4.16; NZZ, 25.4.16; CdT, LT, NZZ, TA,
27.4.16; AZ, LT, Lib, NZZ, TA, 28.4.16
9) Blick, 5.5.18; AZ, TA, 7.5.18; NZZ, TA, 31.5.18
10) AB NR, 2018, S. 1189; AB NR, 2018, S. 823 ff.; AB SR, 2018, S. 515; AB SR, 2018, S. 588; BBl. 2018, S. 3503 ff.; AZ, LZ, NZZ,
SGT, 29.5.18; SGT, 31.5.18; AZ, SGT, 4.6.18; NWZ, 12.6.18
11) BBl. 2017, S. 5355 ff.; AZ, BaZ, Lib, TG, 6.7.17
12) AZ, BaZ, Blick, CdT, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 26.11.18; Blick, NZZ, SGT, TA, 27.11.18; WW, WoZ, 29.11.18
13) BO CN, 2018, p. 2111s; Rapport CIP-CN du 29.10.18
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